
1.  ALLGEMEINES 

1.1. Geltungsbereich: Es gelten - sofern hier nicht anders
festgehalten -  die „Allgemeinen Anzeigenbedingungen des
Österreichischen Zeitschriftenverbandes“ für alle entgeltlichen
Aufträge zur Einschaltung von Anzeigen oder Textveröffentli-
chungen, sowie zur Durchführung von Beilagenaufträgen. 

1.2. Erfüllungsort und Gerichtsstand: Erfüllungsort und Ge-
richtsstand ist Wien. 

1.3. Haftung: Für den Inhalt der Einschaltungen trägt der Auftrag-
geber die volle Haftung. Ebenso trägt dieser jeden wie immer ge-
arteten Schaden, der dem Verlag und Dritten aus der Veröffentli-
chung entsteht. Nach Ersatz aller Kosten tritt der Verlag seine An-
sprüche nach § 24 (7) Pressegesetz an den Auftraggeber ab.

2.  AUF TRAGSERTEILUNG

2.1. Geschäftsbedingungen: Maßgeblich für den Auftrag sind
in erster Linie die in den jeweils gültigen Anzeigenpreislisten
festgelegten Bedingungen und die schriftliche Auftragsbestäti-
gung des Verlages. Für nicht ausdrücklich geregelte Fragen gel-
ten die „Allgemeinen Anzeigenbedingungen des Österreichi-
schen Zeitschriftenverbandes“.

2.2. Rechtzeitige Beauftragung: Aufträge für Anzeigen und
Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimm-
ten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plä-
tzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so
rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch
vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag
auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen wer-
den in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der
ausdrücklichen Vereinbarung bedarf. 

2.3. Aufträge über Werbeagenturen: Anzeigenaufträge durch
eine Agentur werden in deren Namen und auf deren Rechnung
angenommen. Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind
verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnun-
gen mit den Werbungtreibenden an die Preisliste des Verlages
zu halten. 

2.4. Ablehnung: Der Verlag behält sich vor, Aufträge ohne An-
gabe von Gründen abzulehnen. Die Ablehnung wird dem Auf-
traggeber mitgeteilt.

2.5. Rücktritt: Der Auftraggeber hat nur ein Recht zum Rück-
tritt vom Vertrag aus wichtigem Grund. Die Erklärung des Rück-
tritts muss spätestens eine Woche vor dem Anzeigenschlusster-
min beim Verlag schriftlich eingegangen sein. Bei Ein-/Durch-
heftern und allen verbindlich zugesagten Vorzugsplätzen ein-
schließlich Umschlagseiten akzeptiert der Verlag keinen Rück-
tritt aus beim Auftraggeber liegenden Gründen.

3.  DURCHFÜHRUNG DER AUF TRÄGE

3.1. Termin und Platzierung: Für die Durchführung von Ein-
schaltungen in bestimmten Nummern oder Ausgaben oder an
bestimmten Plätzen wird keine Gewähr geleistet. Ausgenom-
men sind Aufträge, deren Gültigkeit ausdrücklich von der Ein-
haltung bestimmter Termine oder - bei Bezahlung des im Tarif
vorgesehenen Platzierungszuschlages - von einer bestimmten
Platzierung abhängig gemacht wird. 

3.2. Im Zweifelsfalle: Einschaltaufträge sind im Zweifelsfalle
innerhalb von 12 Monaten abzuwickeln. 

3.3. Druckunterlagen: Dem Auftraggeber obliegt die rechtzei-
tige Beistellung der Druckunterlagen. Im Falle des Verzuges gilt
der Auftrag als erfüllt, wenn die Einschaltung unter Verwen-
dung einer anderen vom Auftraggeber beigestellten Druckun-
terlage erfolgt oder auch nur Name und Adresse des Auftrag-
gebers eingeschaltet wird. Die Pflicht zur Aufbewahrung von
Druckunterlagen endet 3 Monate nach Erscheinen der letzten
Einschaltung. 

3.4. Wiedergabe: Der Verlag gewährleistet die drucktechnisch
einwandfreie Wiedergabe von Einschaltungen auf Basis der bei-
gestellten Druckunterlagen. Im Falle erheblicher Mängel leistet
der Verlag Ersatz in Form einer Ersatzeinschaltung oder wenn
der Zweck der Anzeige durch eine Ersatzeinschaltung nicht
mehr erfüllt werden kann, durch Gewährung eines angemesse-
nen Preisnachlasses. Weitergehende Ansprüche werden aus-
drücklich ausgeschlossen. 

Allgemeine Anzeigenbedingungen

1Österrreichische Ärztezeitung - Allgemeine Anzeigenbedingungen

seitenfürsweb  16.02.2005  18:46 Uhr  Seite 2



3.5. Druckgenehmigung: Probeabzüge werden nur über aus-
drücklichen Wunsch und gegen Kostenübernahme durch den
Auftraggeber hergestellt. Bei nicht fristgemäßer Rücksendung
gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt. 

3.6. Chiffreanzeigen: Bei Chiffreanzeigen wendet der Verlag
für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote
die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebrie-
fe und Eilbriefe auf Chiffreanzeigen werden nur auf dem norma-
len Postweg weitergeleitet. Der Verlag behält sich im Interesse
und zum Schutz des Auftraggebers das Recht vor, die eingehen-
den Angebote zur Ausschaltung von Missbrauch des Chiffre-
dienstes zu Prüfzwecken zu öffnen. Zur Weiterleitung von ge-
schäftlichen Anpreisungen und Vermittlungsangeboten ist der
Verlag nicht verpflichtet. 

3.7. Reklamationen: Einschaltreklamationen werden nur in-
nerhalb von 8 Tagen nach Erhalt des Belegexemplares aner-
kannt. 

3.8. Storno: Eine Zurückziehung oder Änderung des Auftrages
muss dem Verlag in schriftlicher Form, spätestens zum Anzei-
genschlusstermin, vorliegen. Eine Manipulationsgebühr bis zu
zehn Prozent der Einschaltkosten kann in Rechnung gestellt
werden. 

3.9. Betriebsstörungen/höhere Gewalt: Bei Betriebsstörun-
gen oder Eingriffen durch höhere Gewalt hat der Verlag An-
spruch auf volle Bezahlung, wenn zumindest 75 Prozent der zu-
gesicherten Auflage ausgeliefert sind.

4.  VERRECHNUNG /  
ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

4.1. Fälligkeit: Die Rechnung ist innerhalb der auf der Faktura
ersichtlichen Frist zu bezahlen. Wenn eine Vorauszahlung ver-
einbart wurde, kann die Durchführung des Auftrages bis zum
Eingang der Vorauszahlung zurückgestellt werden. Die Einschal-
tung hat in diesem Fall in jener Nummer zu erfolgen, vor deren
Anzeigenschluss die Zahlung eingelangt ist. Verzugszinsen in
der Höhe von einem Prozent über dem Bankzinsfuß und die Ein-
ziehungskosten gehen zu Lasten des Auftraggebers. 

4.2. Rabatte: Anspruch auf Kundenrabatt besteht nur bei
schriftlichem Abschluss auf mehrere Einschaltungen innerhalb
eines Jahres. Der Rabatt kann auf Wunsch und mit Einwilligung
des Verlages sofort bei Rechnungslegung berücksichtigt oder
nach Schluss der Laufzeit des Auftrages bzw. nach Ablauf der
einjährigen Frist gutgeschrieben werden.

4.3. Druckunterlagenkosten: Kosten für die Herstellung der
Druckunterlagen gehen zu Lasten des Auftraggebers. 

4.4. Reklamation: Rechnungs-Reklamationen werden nur in-
nerhalb von 4 Wochen ab Erhalt der Rechnung anerkannt. 

4.5. Belege: Belege werden auf Wunsch kostenlos geliefert.
Eine vollständige Belegnummer nur dann, wenn Art und Um-
fang des Auftrages dies rechtfertigen.

20. 1. 2005 / Ulrich Pachernegg
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